
 
 
 
 
Merkblatt zur Datenerhebung nach Artikel 5, 6 sowie 13, 14 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

 
Dieses Merkblatt dient zur Information, wie das Amt für Ländliche Neuordnung des 
Landkreises Nordsachsen mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht. 
 
Arbeitsbereich: Durchführung der Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) und dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
 
Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenerhebung und des 
Datenschutzbeauftragten 
 
Verantwortlicher: 
Landrat 
Landratsamt Nordsachsen 
Schloßstr. 27 
04860 Torgau 
Telefon: 03421/ 758-0 
E-Mail-Adresse: info@lra-nordsachsen.de 
 
Ansprechpartner/Verantwortliche Stelle im Zuständigkeitsbereich: 
Landratsamt Nordsachsen 
Dezernat Bau und Umwelt / Amt für Ländliche Neuordnung 
Sachgebiet/ Fachstelle: Qualitätssicherung 
Schloßstr. 27 
04860 Torgau 
Telefon: 03421/ 758 3262/Telefax:03421/ 758 853210 
E-Mail-Adresse: sekretariat.aln@lra-nordsachsen.de 
 
Landratsamt Nordsachsen 
Datenschutzbeauftragter 
Schloßstr. 27 
04860 Torgau 
Telefon: 03421/ 758-0  
E-Mail-Adresse: datenschutzbeauftragter@lra-nordsachsen.de 
 
 
Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung der dem Amt für Ländliche 
Neuordnung durch das Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und das 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) sowie das Gesetz zur Ausführung des 
Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) zugewiesenen öffentlichen Aufgaben 
und Verpflichtungen erhoben und verarbeitet auf der Grundlage von § 3 Abs. 1 
Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz (SächsDSDG) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 



Buchst. C und 3 DSGVO sowie (§ 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m.) § 12 Abs. 2 bis 4 FlurbG, 
soweit dies zur Durchführung der Verfahren erforderlich ist.  
 

Kategorien personenbezogener Daten 
Folgende Daten werden erhoben: 
 

 Kommunikationsdaten (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse u.ä.) 

 Geburtsdaten 

 Bankverbindungen 

 Angaben zu Eigentums-, Rechts- und Besitzverhältnissen an Grundstücken 
(insbes. Grundbuch- und Katasterdaten) sowie zu sonstigen 
grundstücksbezogenen Rechten (z.B. Pachtverhältnisse) 

 Angaben zu wertbeeinflussenden Faktoren von Grundstücken 

 Angaben zu betrieblichen Verhältnissen  
 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten  
Die personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Verfahrensbearbeitung dem 
Vorstand der Teilnehmergemeinschaft übermittelt. Weiterhin werden die Daten zur 
Berichtigung der öffentlichen Bücher der Katasterverwaltung (Vermessungsamt) 
und der Grundbuchverwaltung übermittelt. Die Daten zu den Erwerbsvorgängen im 
Rahmen der Verfahren werden dem zuständigen Finanzamt übermittelt.  
Gegebenenfalls kann eine der Verfahrensdurchführung dienende Weitergabe an 
andere Stellen innerhalb der Verwaltung des Landkreises Nordsachsen, an private, 
in die Verfahrensbearbeitung eingeschaltete Dienstleister, an einzelne 
verfahrensbeteiligte Personen, an Gerichte sowie an sonstige öffentliche oder 
andere Stellen erforderlich sein.  
 
 
Übermittlung von Personenbezogenen Daten in Drittländer oder an 
internationale Organisationen 
Eine Übermittlung an Drittländer oder an internationale Organisationen findet nicht 
statt.  
 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Die Löschung der Daten erfolgt – vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen – 
nach Abschluss des Verfahrens und vollständiger Erfüllung der Aufgaben, soweit sie 
nicht auf der Grundlage des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen vom 
Sächsischen Staatsarchiv übernommen werden.  
 
Betroffenenrechte 

 Sie können Auskunft darüber verlangen, ob das Amt für Ländliche 
Neuordnung personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet. Ist dies der 
Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen 
Daten sowie auf weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende 
Informationen (Art. 15 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dieses 
Auskunftsrecht in bestimmten Fällen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein 
kann (vgl. insbesondere § 9 SächsDSDG).  

 Für den Fall, dass hier verarbeitete personenbezogene Daten von Ihnen nicht 
(mehr) zutreffend oder unvollständig sind, können Sie eine Berichtigung und 
gegebenenfalls Vervollständigung dieser Daten verlangen (Art. 16 DSGVO). 



 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie die Löschung 
Ihrer personenbezogenen Daten (Art. 17 DSGVO) oder die Einschränkung der 
Verarbeitung dieser Daten (Art. 18 DSGVO) verlangen. Das Recht auf 
Löschung nach Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO besteht jedoch unter anderem 
dann nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist 
zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 Buchst. B DSGVO). 

 Sie können der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten 
durch das Amt für Ländliche Neuordnung aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, widersprechen (Art. 21 DSGVO). Sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, werden in der Folge Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet.  

 
Beschwerderecht 
Ihre vorgenannten Rechte können Sie unter den genannten Erreichbarkeiten des 
Verantwortlichen schriftlich geltend machen. Zudem steht Ihnen gemäß Art. 77 
DSGVO ein Beschwerderecht bei einer datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde zu.  
 
Für das Landratsamt Nordsachsen ist die zuständige Aufsichtsbehörde: 
 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 
Devrientstraße 1 
01067 Dresden 

 
 
Öffentlich zugängliche Datenquellen  
Zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erhebt das Amt für Ländliche 
Neuordnung die personenbezogene Daten aus dem Liegenschaftskataster, dem 
Grundbuch, dem Melderegister, dem Handelsregister, über Geoportale, bei den 
Meldebehörden und Gemeinden, bei anderen Behörden oder aus frei zugänglichen 
Verzeichnissen.  
 
Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
Soweit personenbezogene Daten im Zuge eines Verfahrens direkt bei Ihnen 
abgefragt werden, sind Sie zu deren Angabe gesetzlich verpflichtet 
(Mitwirkungspflicht, § 2 Abs. 1 FlurbG). Dies gilt nicht für den Freiwilligen 
Landtausch nach dem FlurbG; soweit dort erfragte Daten nicht angegeben werden, 
kann der Landtausch nicht bzw. nur ohne die Grundstücke, an denen Ihnen Rechte 
zustehen, durchgeführt werden.  
 
Profiling/ Scoring 
Ein Profiling/ Scoring findet nicht statt.  
 
Transparente Information für die Ausübung der Rechte des Betroffenen 
Diese Informationen sind für jeden zugänglich und nachlesbar auf der Internetseite 
des Landratsamtes Nordsachsen unter www.landkreis-nordsachsen.de zu finden. 
 
 
 


